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Ein Unternehmen der 

(1) Austauschmessung:

–	 Entspricht dem Messkonzept Variante A-D,  
jedoch mit einer Austauschmessung

Bemerkung:

–	 Wird die Produktionsenergie nach dem Vergü-
tungsmodell Kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) abgenommen und vergütet, ist eine Produk-
tionsmessung nach Messkonzept EEA Variante 
UP-B zwingend vorzusehen. CKW empfiehlt 
mindestens einen zweiten Zählerplatz dafür 
vorzubereiten.

Messkonzept

EEA Variante P-A1

–	 Eine Messung nach der Variante P-A1 ist nur 
zulässig, wenn die Produktion und der Verbraucher 
eine wirtschaftliche und örtliche Einheit bilden und 
daher zu einem Ausspeisepunkt zusammengefasst 
werden können.

–	 Erzeuger mit einer Anschlussleistung über 30 kVA 
und solche, welche nicht der Bilanzgruppe von 
CKW angehören, müssen mit einer Lastgangmes-
sung mit automatischer Datenübermittlung ausge-
stattet sein. Sie tragen die dadurch verursachten 
Anschaffungskosten und wiederkehrenden Kosten 
(Art. 8 Abs. 5 Strom VV).


